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Bekanntmachung der Sitzung des Betriebsausschusses Bau- und 

Entsorgungsbetrieb am Dienstag, 25.11.2025 

um 17:00 Uhr im Schulungsraum  

Werkstattgebäude des Bau- und Entsorgungsbetriebes 

 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

   

TOP 2  Feststellung der Tagesordnung 

   

TOP 3  Genehmigung des Protokolls Nr. 14 über die Sitzung des Ausschusses 

Bau- und Entsorgungsbetrieb am 27.03.2025 (öffentlicher Teil) 

   

TOP 4  Einwohnerfragestunde 

   

TOP 5 18/1813 Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Emden, Bewertung der Anregungen 

und Bedenken der Träger öffentlicher Belange 

   

TOP 6 18/1809 Feststellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 2024, 

Beschluss über die Behandlung des Jahresergebnisses 2024 und 

Entlastung der Betriebsleitung des Bau- und Entsorgungsbetrieb 

Emden (Eigenbetrieb) für das Geschäftsjahr 2024 

   

TOP 7 18/1810 Antrag zur Thematisierung von Umweltverschmutzung und 

Ordnungspolitik 

- Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2025 - 

   

TOP 8  Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters zum Eigenbetrieb 

   

TOP 9  Anfragen zum Eigenbetrieb 

   

TOP 10  Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters zum Baubetrieb 

   

TOP 11  Anfragen zum Baubetrieb 

 

 

Emden, den 21.11.2025 

Stadt Emden 

 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Finanzen,  

Beteiligungen und innere Organisation am Mittwoch, 26.11.2025 

um 17:00 Uhr im Ratssaal, Verwaltungsgebäude II 

 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
   

TOP 2  Feststellung der Tagesordnung 
   

TOP 3  Genehmigung des Protokolls Nr. 31 über die Sitzung des 

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation am 

26.06.2025 
   

TOP 4  Einwohnerfragestunde 
   

TOP 5 18/1823 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 58 I Nr. 9 i. V. m. § 117 NKomVG für das 

Haushaltsjahr 2025 
   

TOP 6 18/1722 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 58 I Nr. 9 i. V. m. § 117 NKomVG für das 

Haushaltsjahr 2025 
   

TOP 7 18/1825 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 58 I Nr. 9 i. V. m. § 117 NKomVG für das 

Haushaltsjahr 2024 
   

TOP 8 18/1826 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 58 I Nr. 9 i. V. m. § 117 NKomVG für das 

Haushaltsjahr 2024 
   

TOP 9 18/1820 Berufung des Stadtwahlleiters und des stellv. Stadtwahlleiters für die 

Kommunalwahl 2026 
   

TOP 10 18/1821 Maßgebende Einwohnerzahl sowie Anzahl und Abgrenzung der 

Wahlbereiche für die Kommunalwahl 2026 
   

TOP 11 18/1822 Wahltag für die Direktwahl der Oberbürgermeisterin oder des 

Oberbürgermeisters 2026 
   

TOP 12 18/1776 Bericht über die nachhaltige Investitionskreditaufnahme für die 

Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH (Zentralklinik 

Ostfriesische Meere) im Rahmen der Konzernfinanzierung 
   

TOP 13  Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters 
   

TOP 14  Anfragen 
 

Emden, den 21.11.2025 

Stadt Emden 
 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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Bekanntmachhung der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales  

und Integration am Donnerstag, 27.11.2025 

um 17:00 Uhr im Ratssaal, Verwaltungsgebäude II 

 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 

   

TOP 2  Feststellung der Tagesordnung 

   

TOP 3  Genehmigung des Protokolls Nr. 25 über die Sitzung des 

Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Integration am 

04.06.2025 

   

TOP 4  Genehmigung des Protokolls Nr. 26 über die Sitzung des 

Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Integration am 

10.09.2025 

   

TOP 5  Einwohnerfragestunde 

   

TOP 6 18/1706 Leistungsvereinbarung und Investitionskostensatz für den 

Betrieb des Sprachheilkindergartens der AWO Kinder, 

Jugend und Familie Weser-Ems GmbH 

   

TOP 7 18/1814 Leistungsvereinbarung (LV) über den Betrieb der Fachstelle 

für Sucht und Suchtprävention in Emden („DROBS“) 

   

TOP 8 18/1815 Finanzielle Förderung im Rahmen der offenen nicht-

projektgebundenen Seniorenarbeit für das Jahr 2025 

   

TOP 9 18/1811 Finanzielle Förderung im Rahmen der offenen – 

projektgebundenen - Seniorenarbeit für das Jahr 2025 

   

TOP 10  Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

   

TOP 11  Anfragen 

 

 

Emden, den 21.11.2025 

Stadt Emden 

 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 
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Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 
 

Amt für regionale Landesentwicklung 

Weser-Ems 

Geschäftsstelle Aurich 

Oldersumer Straße 48 

26603 Aurich 

 

            Aurich, 14.11.2025 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

für die Flurbereinigung Großes Meer 

Vorzeitige Ausführungsanordnung 

 

Für die Flurbereinigung Großes Meer, Landkreis Aurich, wird hiermit die vorzeitige Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes gemäß § 63 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der zurzeit 
gültigen Fassung angeordnet. 

Der neue Rechtszustand tritt mit Wirkung vom 21.11.2025, 0:00 Uhr ein. 

Mit diesem Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan in der Fassung des Nachtrages I 

vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG). 

Zu dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten 

Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht 

aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen 

Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage 

ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übergang des Besitzes 

und der Nutzung der neuen Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet, wurde durch die 

Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG am 25.11.2020 in 

Verbindung mit den Überleitungsbestimmungen geregelt. Änderungen der Ergebnisse der 

vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG wurden jeweils vereinbart. Weiterer 

Bestimmungen bedarf es daher nicht. 

Über Anträge auf Regelung von Pachtverhältnissen gemäß §§ 70 und 71 FlurbG sowie auf 

Entscheidung über die Beteiligung von Nießbrauchern an den Eigentümern zur Last fallenden 

Beiträgen (§ 19 FlurbG) entscheidet gemäß § 71 Satz 1 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. 

Die Anträge müssen gemäß § 71 Satz 3 FlurbG innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser 

vorzeitigen Ausführungsanordnung beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, 

Geschäftsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, gestellt werden. 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I 

S. 686), in der zurzeit gültigen Fassung, wird hiermit die sofortige Vollziehung der vorzeitigen 

Ausführungsanordnung angeordnet. 

Gründe: 

Die nach § 63 Abs. 1 FlurbG für den Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung 

erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. 

Die gegen den Flurbereinigungsplan eingelegten Widersprüche sind erledigt bzw. wurden der 

zuständigen Widerspruchsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. Gegen den Nachtrag I zum 

Flurbereinigungsplan wurde kein Widerspruch eingelegt. 
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Durch einen Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes würden erhebliche 

Nachteile erwachsen, daher ist gemäß § 63 Abs. 1 FlurbG die vorzeitige Ausführung des 

Flurbereinigungsplanes anzuordnen. 

Die verbliebenen Widerspruchsführer erfahren durch den Eintritt des neuen Rechtszustandes 

keine Nachteile. Der Flurbereinigungsplan kann im weiteren Rechtsbehelfsverfahren geändert 

werden. Die Änderungen wirken in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung 

festgesetzten Tag zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG). Den übrigen Teilnehmern des 

Flurbereinigungsverfahrens Großes Meer ist es nicht zuzumuten, eine weitere Verzögerung 

hinzunehmen. Der neue Rechtszustand ist besonders dringlich, da das 

Flurbereinigungsgesetz keine Vorabregelungen des Eigentums für Teilgebiete erlaubt. 

Aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplans würden einem 

großen Teil der Beteiligten voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen, da besonders 

• der gesamte rechtsgeschäftliche Grundstücksverkehr im Flurbereinigungsgebiet 

erheblich erschwert wäre, 

• die Aufnahme von dinglich gesicherten Darlehen für Investitionen bis zur Eintragung der 

neuen Grundstücke in das Grundbuch nicht oder nur erschwert möglich wäre, da 

Kreditinstitute, die Darlehen auf den alten u. U. in der Natur nicht mehr vorhandenen 

Grundstücken nur ungern oder gar nicht sichern, 

• das Grundbuch nach § 82 FlurbG im Interesse verschiedener Antragsteller nicht vorzeitig 

berichtigt werden könnte, 

• bei starkem Grundstücksverkehr fortgesetzt zeitraubende Berichtigungen der 

Verfahrensunterlagen erforderlich würden. 

• bei Anträgen auf Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen ggf. eine Abstimmung 

zwischen dem derzeitigen und dem künftigen Eigentümer eines Grundstücks erforderlich 

würde. 

Mit dem Eintritt des neuen Rechtszustands werden der vorläufige Charakter des bisher 

erfolgten Besitzübergangs und die damit verbundene Rechtsunsicherheit beendet. Es werden 

die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass neben der Katasterberichtigung die Teilnehmer 

im Grundbuch als neue Eigentümer eingetragen werden können und somit auch rechtlich 

über ihre neuen Grundstücke verfügen können (Belastungen, Veräußerung, 

Erbauseinandersetzung, Erbbaurechte usw.). 

Nach Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung und der Grundbuchberichtigung (§ 79 

FlurbG) kann über die neuen Grundstücke problemlos verfügt werden, so dass keine 

Behinderung des Grundstücksverkehrs mehr besteht. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung liegt im 

besonderen öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten, da mit 

dem Eintritt des neuen Rechtszustandes der vorläufige Charakter des bisher erfolgten 

Besitzübergangs beendet und die Übereinstimmung zwischen Besitzstand und Eigentum 

herbeigeführt wird. Die sofortige Vollziehbarkeit dient damit der Schaffung klarer 

Rechtsverhältnisse zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt. Der Allgemeinheit ist im Hinblick 

auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen 

der in die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran gelegen, die Ziele 

des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. Das Interesse der Beteiligten, für die der 

Flurbereinigungsplan unanfechtbar ist, an einem möglichst kurzfristigen Eigentumsübergang 

überwiegt die Einzelinteressen der verbliebenen Widerspruchsführer an einem Aufschub bei 

weitem. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für 

regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg, 

sowie bei der Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 

Aurich, Widerspruch erhoben werden. 

Hinweis: 

Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 

auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen“ eingestellt. 

Im Auftrage 

Baalmann 
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